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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.05.1956

Norm

ABGB §1116 D

ABGB §1393 Cd

ABGB §1444

Rechtssatz

In der Vereinbarung über die Abtretung eines Mietrechtes an den Untermieter ist auch ein Kündigungsverzicht zu

erblicken, der wirksam bleibt, auch wenn eine Mietrechtübertragung (zB wegen mangelnder Bezahlung des

Ablösebetrages) unterbleibt.
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